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 Erste Bank GÖD FirstCard Hauptkarte, Kartenlimit EUR 2.000,-, jährliche Kartengebühr EUR 9,90 
 Erste Bank GÖD GoldCard mit Versicherungsschutz Hauptkarte, Kartenlimit EUR 3.000,-, jährliche Kartengebühr EUR 35,- 
 Erste Bank GÖD GoldCard mit Versicherungsschutz Zusatzkarte, Kartenlimit EUR 3.000,-, jährliche Kartengebühr EUR 19,- 
 (gemeinsames Limit mit der Hauptkarte) 
 Wird die Zusatzkarte zu einer bestehenden Erste Bank GÖD Gold Hauptkarte bestellt, sind bei den Angaben zum Hauptkarteninhaber nur Name und Anschrift auszufüllen. 
 
Angaben zum Hauptkarteninhaber 
 Herr Frau Titel, Vor- und Zuname:   

Geburtsdatum: Staatsangehörigkeit: Beruf/Position:  

Anschrift (PLZ, Ort, Straße):  

Korrespondenzadresse (PLZ, Ort, Straße):   
(falls nicht mit oben angeführter Anschrift ident ) 

E-Mail-Adresse: Monatl. Einkommen (netto): 

Arbeitgeber:  Familienstand:  

GÖD-Mitgliedsnummer:     / Tel.: Mobil-Tel.:  
 
Angaben zum Zusatzkarteninhaber 
 Herr   Frau Titel, Vor- und Zuname:   

Geburtsdatum: Staatsangehörigkeit: Beruf/Position:  

Anschrift (PLZ, Ort, Straße):  
Die Kartenumsätze werden auf einem Kartenkonto abgewickelt und mittels Lastschrift von meinem bekannt gegebenen Girokonto eingezogen. Ich werde mittels der 
Monatsrechnung über die getätigten Umsätze informiert. Sollte die Lastschrift nicht durchgeführt werden können, erfolgt eine Mahnung durch die Erste Bank. Bei einer 
weiteren Lastschrift werden auch die bereits abgelehnten und noch nicht bezahlten Beträge nochmals eingezogen. Ich beauftrage die Erste Bank, die Monatsrechnung 
jeweils vor Lastschrifteinzug an die Adresse des Hauptkarteninhabers zu senden. Die Begleichung der Monatsrechnung erfolgt durch die Zahlung des gesamten offenen 
Betrages innerhalb von 20 Tagen ab Rechnungsdatum. 
 
Hiermit ermächtige ich die Erste Bank widerruflich, alle im Zusammenhang mit der Erste Bank GÖD VISA-Karte von mir zu entrichtenden Beträge mittels Lastschrift von 
meinem unten angeführten Konto abzubuchen:  
 
___________________________________________________ ______________ _____________________________________________________ 
Girokonto-Nummer des Hauptkarteninhabers BLZ Name des Geldinstitutes 
 
Mit der nachstehenden Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme der „Geschäftsbedingungen für den Gebrauch einer Erste Bank VISA-Karte“, der „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG“ sowie des Gebührenblattes. 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Sie bei Fälligstellung des Kontos, bei Rechtsverfolgungsschritten bzw. bei missbräuchlicher Verwendung von 
Zahlungsverkehrsinstrumenten nachstehende Daten an die Kleinkreditevidenz und die Warnliste, wie sie beim Kreditschutzverband von 1870 derzeit 
eingerichtet sind, übermitteln: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Höhe der Verbindlichkeit, Rückführungsmodalitäten, Schritte des Kreditinstitutes im 
Zusammenhang mit der Fälligstellung und der Rechtsverfolgung sowie dem Missbrauch von Zahlungsverkehrsinstrumenten. Zweck der Übermittlung ist die 
Verwahrung, Zusammenführung und Weitergabe der vorstehend angeführten Daten durch den Empfänger an Kreditinstitute, Finanzinstitute und 
Leasinggesellschaften zur Wahrung ihrer Gläubigerschutzinteressen. 
 
Ich ermächtige mein kontoführendes Kreditinstitut im Sinne des § 38 Abs. 2 Z 5 BWG ausdrücklich, der Erste Bank Auskünfte über meine Bonität bzw. über die oben 
genannte Kontoverbindung zum Zwecke der Wahrung ihrer Gläubigerinteressen zu geben. 
 
Ich bin bis auf Widerruf damit einverstanden, dass die Erste Bank der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) folgende Daten (Namen, Adresse, Geburtsdatum, 
Mitgliedsnummer) zum Zwecke der Überprüfung meiner aktuellen Mitgliedschaft bei der GÖD übermittelt. Weiters bin ich damit einverstanden, dass die GÖD die Erste 
Bank unverzüglich darüber informiert, falls ich von der GÖD austreten sollte oder mit dem Mitgliedsbeitrag in Verzug bin. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine von mir bekannt gegebenen personenbezogenen Daten von der Erste Bank gespeichert sowie zu Marketingzwecken verwendet 
werden. Ich bin weiters damit einverstanden, zukünftig telefonisch oder über sonstige Telekommunikationsmedien (z.B. E-Mail) zu interessanten Themen (z.B. 
Veranstaltungen) und Produkten sowie – auch neuen – Dienstleistungen durch die Erste Bank kontaktiert und informiert zu werden. Diese Zustimmung kann jederzeit 
widerrufen werden. 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________________ __________________________________________ 
Ort und Datum                    Unterschrift Hauptkarteninhaber Unterschrift Zusatzkarteninhaber 
 

6 Wird von Erste Bank oder Sparkasse ausgefüllt  6 
LEGITIMATION 
• Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises liegt bei 
• Legitimation geprüft (Paraphe): 
• Devisenland: 

INSTITUTSVERMERK 
• Filial-Nr. (Sparkasse & BLZ): 
• Name/BKZ: 
• Unterschrift: 

Æ BITTE AN DIE ERSTE BANK / OE 504 WEITERLEITEN Å 



Æ DIESE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VERBLEIBEN BEIM KARTENINHABER Å 
Geschäftsbedingungen für den Gebrauch einer Erste Bank VISA-Karte 

 
 
1.)  Abschluss des Vertrages 

 
Der Kreditkartenvertrag kommt durch Annahme des Kartenantrages 
durch die Erste Bank zustande, woraufhin diese umgehend eine 
Zustellung der Erste Bank VISA-Karte (im Folgenden kurz Karte) an 
den Karteninhaber (im Folgenden kurz KI) vornimmt. 
Der KI ist nach Erhalt der Karte verpflichtet, auf dieser unverzüglich 
an der dafür vorgesehenen Stelle seine Unterschrift anzubringen. 
Die persönliche Identifikationsnummer (im Folgenden kurz PIN-
Code) wird dem Karteninhaber in einem Kuvert getrennt von der 
Karte übermittelt.  
Die Karte enthält jedenfalls den Vor- und Zunamen des KI, die Erste 
Bank VISA-Nummer und den Gültigkeitszeitraum. Unvollständige 
und/oder fehlerhafte personenbezogene Daten auf der Karte sind 
der Erste Bank umgehend zu melden und beeinflussen in keiner 
Weise die in diesen Geschäftsbedingungen enthaltenen Rechte und  
Verpflichtungen. 

 
2.)  Eigentum an der Karte 
 

Die Karte ist nicht übertragbar und verbleibt im Eigentum der Erste 
Bank. 

 
3.)  Vertragsdauer und Beendigung 
 
3.1.        Vertragsdauer 

Der Kreditkartenvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
 
3.2.        Erneuerung der Karte 

Die Karte ist jeweils bis zum Ende des auf der Karte eingeprägten 
Monats und Jahres gültig. Der KI beauftragt die Erste Bank – sofern 
zuvor keine wirksame Vertragskündigung erfolgt ist –, vor Ablauf des 
jeweiligen Gültigkeitszeitraumes eine neue Karte auszustellen und 
diese an die zuletzt bekannt gegebene Anschrift des KI zuzustellen. 
Die Karte muss nach Ablauf des Gültigkeitszeitraumes vom KI 
vernichtet werden.  

 
3.3.        Kündigung 
 
3.3.1.  Kündigung durch den Kunden 

Der KI ist berechtigt, den Kreditkartenvertrag jederzeit, 
ausgenommen innerhalb der letzten drei Monate vor Verfall der 
Karte, durch Rücksendung der Karte zu kündigen. Die Kündigung 
wird mit Einlangen der Karte bei der Erste Bank wirksam. Dem 
Karteninhaber wird aus Sicherheitsgründen dringend empfohlen, die 
Entwertung der Karte (z.B. Zerschneiden) vor Einsendung bzw. 
Rückgabe vorzunehmen.  

 
3.3.2.  Kündigung durch die Erste Bank 
 
3.3.2.1. Die Erste Bank ist berechtigt, den Kreditkartenvertrag jederzeit unter 

Einhaltung einer angemessenen Frist zu kündigen. 
 
3.3.2.2. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist die Erste Bank berechtigt, 

den Kreditkartenvertrag jederzeit mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn eine 
Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögensverhältnisse des 
KI eintritt und dadurch die Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber 
der Erste Bank gefährdet ist oder wenn der Kunde unrichtige 
Angaben über seine Vermögensverhältnisse oder sonstige 
wesentliche Umstände macht. 

 
3.3.2.3. Bei Kündigung des Kreditkartenvertrages wird dem KI die anteilige 

Jahresgebühr (nur ganze Quartale) rückerstattet. 
 
4.)  Rechte des KI 
 

Der KI ist berechtigt, innerhalb des vereinbarten Einkaufsrahmens  
 

a.) bei den angeschlossenen Vertragsunternehmen durch Vorlage 
der Karte ohne Barzahlung Waren und Dienstleistungen zu 
beziehen; 

 
b.) bei den angeschlossenen Vertragsunternehmen ohne Vorlage 

der Karte und ohne Barzahlung deren Leistungen im Rahmen 
des Fernabsatzes (§ 5a KSchG) über schriftliche oder 
telefonische Bestellungen zu beziehen, falls dies das jeweilige 
Vertragsunternehmen ermöglicht. Dies gilt auch für den 
Abschluss von Rechtsgeschäften im Internet oder unter 
Zuhilfenahme eines mobilen Endgerätes (E-Commerce,         
M-Commerce). Zahlungsanweisungen auf elektronischem Weg 
darf der KI nur in sicheren Systemen durchführen. 

 
c.)  bei den dazu ermächtigten Banken Bargeld im vereinbarten 

Ausmaß zu beheben; 
 

d.) bei speziell zur Abhebung mit der Karte gekennzeichneten 
Bargeld-Automaten täglich einen weltweit garantierten 
Bargeldbetrag bis US-Dollar 200,-, in Österreich bis EUR 180,- 
unter Benützung des PIN-Codes zu beheben. Bei einzelnen 
Bargeldautomaten ist die Behebung höherer Beträge möglich. 

 

 
5.)  Anweisung 
 
5.1. Bezieht der KI unter Verwendung der Karte oder der Kartendaten 

Leistungen eines Vertragsunternehmens, so ist er verpflichtet, die 
Erste Bank unwiderruflich anzuweisen, den vom 
Vertragsunternehmen dem KI in Rechnung gestellten Betrag zu 
bezahlen. Die Erste Bank nimmt diese Anweisung bereits jetzt an.
 Der KI verpflichtet sich, der Erste Bank den angewiesenen Betrag 
zu ersetzen, ohne Einwendungen aus dem Grundgeschäft (mit 
dem Vertragsunternehmen) zu erheben. 

 
5.2. Die Anweisung kann durch Unterfertigung eines dem KI 

vorgelegten Abrechnungsvordruckes, durch Eingabe des PIN-
Codes und Betätigen der entsprechenden Einrichtung (z.B. 
Drücken der OK-Taste von Zahlungsterminals) oder durch 
sonstige Verwendung der Karte in Zahlungsabsicht erfolgen. 

 
5.3. Die Unterschrift auf dem Abrechnungsvordruck muss mit der auf 

der Karte befindlichen Unterschrift übereinstimmen. Eine 
abweichende Unterschrift des KI ändert nicht die Haftung des KI 
für die Erfüllung seiner mit der Karte eingegangenen 
Verbindlichkeiten. Die Verwendung des PIN-Codes steht der 
Unterschrift gleich.  

 
6.)   Haftung der Erste Bank 
 
6.1. Die Erste Bank übernimmt keine Haftung für den Fall, dass sich 

ein Vertragsunternehmen weigert, die Karte zu akzeptieren. 
 
6.2. Die Erste Bank übernimmt keine Haftung für den Fall, dass die 

Karte infolge technischer Störungen an Transaktions-
verarbeitungsgeräten nicht einsetzbar ist. 

 
7.)  Pflichten und Haftung des KI 
 
7.1. Der KI ist verpflichtet, die Karte sorgfältig zu verwahren. Nicht 

sorgfältig ist insbesondere die Aufbewahrung der Karte in einem 
abgestellten Fahrzeug und in Räumlichkeiten oder an Orten, zu 
welchen sich unbefugte Dritte ohne erheblichen Aufwand Zugang 
verschaffen können. Eine Weitergabe der Karte an dritte Personen 
ist nicht zulässig. 
 

7.2. Der PIN-Code ist geheim zu halten und darf nicht – insbesondere 
nicht auf der Karte – notiert werden. Der PIN-Code darf 
niemandem, insbesondere auch nicht Mitarbeitern der Erste Bank, 
bekannt gegeben werden. Bei Verwendung des PIN-Codes ist 
darauf zu achten, dass dieser nicht von Dritten ausgespäht wird. 

 
7.3. Bei Zurücklassung der Karte in einem nicht in Betrieb stehenden 

Fahrzeug haftet der KI für die missbräuchliche Verwendung seiner 
Karte und die daraus entstehenden Belastungen bis zu einem 
Betrag von EUR 1.100,-. 
 

7.4. Bei sonstigen Verstößen gegen die oben (beispielsweise) 
angeführten Sorgfaltspflichten (z.B. Weitergabe des PIN-Codes) 
besteht im Missbrauchsfalle die volle Haftung des KI. 
 

7.5. In allen übrigen Fällen haftet der KI für die aus missbräuchlicher 
Verwendung der Karte entstehenden Belastungen bis zu einem 
Betrag von EUR 72,67. 
  

7.6. Der KI ist im Falle, dass ihm Karte und/oder PIN-Code abhanden 
kommen oder dass Umstände eintreten, die Kenntnis eines 
Dritten von dem PIN-Code vermuten lassen, verpflichtet, die Erste 
Bank unverzüglich zu verständigen bzw. eine Sperre der Karte zu 
veranlassen. Verlust oder Diebstahl der Karte sind sofort den 
zuständigen Behörden anzuzeigen. Nach Sperre der Karte haftet 
der KI nicht für den Ersatz von Schäden aus einer 
missbräuchlichen Verwendung der Karte oder der Kartendaten. 
Wird die als abhanden gekommen gemeldete Karte später wieder 
gefunden, ist sie unverzüglich entwertet (z.B. Zerschneiden) der 
Erste Bank zurückzustellen.  

 



 
8.)  Sperre der Karte 
 
8.1. Der KI ist jederzeit berechtigt, die Sperre seiner Karte zu verlangen. 
 
8.2. Die Erste Bank ist zur Kartensperre insbesondere berechtigt, wenn 

die Voraussetzungen gemäß Z 9.6. nicht mehr gegeben sind, wenn 
die Karte durch Auflösung des Vertragsverhältnisses ungültig 
geworden ist, wenn der Karteninhaber wesentliche Pflichten verletzt 
oder ein Missbrauch erfolgt oder ernsthaft zu befürchten ist. 

 
8.3. Wird ein Terminal, wie beispielsweise ein Bargeldautomat, 

mehrmals, etwa durch Eingabe eines unrichtigen PIN-Codes, durch 
den KI falsch bedient, so kann aus Sicherheitsgründen die Karte vom 
Automaten eingezogen werden. 

  
8.4. Die Erste Bank ist berechtigt, die Nummern gesperrter Karten den 

Vertragsunternehmen bekannt zu geben. Sämtliche 
Vertragsunternehmen der VISA-Kreditkartenorganisation sind 
berechtigt, gesperrte Karten im Namen der Erste Bank einzuziehen.  

 
8.5. Die Erste Bank ist bei einer Kartensperre berechtigt, eine vereinbarte 

Sperrgebühr zu verrechnen. 
 
9.)  Abrechnung 
 
9.1. Der KI erhält von der Erste Bank bei jeder Anlastung, nicht jedoch 

öfter als einmal pro Monat, eine Abrechnung (Monatsrechnung), die 
stets auf EURO lautet. Der KI anerkennt die Richtigkeit der 
Monatsabrechnung dem Grunde und der Höhe nach, sofern er nicht 
binnen 42 Tagen nach Zustellung schriftlich widerspricht. Dies 
berührt nicht die Ansprüche des KI gegen das Vertragsunternehmen. 
Die Erste Bank verpflichtet sich, den Karteninhaber in der 
Abrechnung auf die 42-tägige Frist, den Fristbeginn und die 
Bedeutung seines Verhaltens besonders hinzuweisen.  

 
9.1.1. Sonderbestimmung für den Fernabsatz: 

Die Bestimmung des 9.1. gilt bei Abrechnungen für Zahlungen im 
Fernabsatz mit der Maßgabe, dass bei einem Verstreichen der      
42-tägigen Frist ein Anerkenntnis des KI nicht bewirkt ist. Ein 
verspäteter Widerspruch kann aber ein Mitverschulden des KI 
begründen. In jedem Fall verjährt ein allfälliger sich aus § 31a 
KSchG ergebender Anspruch des KI gegen die Erste Bank innerhalb 
von 3 Jahren ab Zugang der betreffenden Abrechnung. 

 
9.2.  Der KI kann zwischen folgenden Zahlungsarten von Waren und 

Dienstleistungen wählen: 
 

a)  Zahlung des gesamten offenen Betrages gebührenfrei innerhalb 
der in der Monatsrechnung angegebenen Frist. 

b)  Zahlung von 10 % des Rechnungsbetrages (mindestens aber 
eine Rate von EUR 50,-) innerhalb der in der Monatsrechnung 
angegebenen Frist. In diesem Fall stellt die Erste Bank dem 
Karteninhaber die vereinbarten Sollzinsen vom nicht bezahlten 
Saldo in Rechnung. Dem KI steht es ungeachtet der getroffenen 
Vereinbarung frei, jederzeit einen Teil oder auch den gesamten 
offenen Rechnungsbetrag auf seinem „Erste Bank VISA-
Verrechnungskonto“ (im Folgenden kurz Konto) abzudecken. 
Die jeweilige Ratenhöhe berechnet sich aufgrund der Summe 
sämtlicher auf dem Konto des KI offener Rechnungsbeträge 
zuzüglich angefallener Sollzinsen. 

 
9.3. Auch bei einem Bargeldbezug gilt die jeweils vereinbarte Zahlungsart 

(gemäß Z 9.2.). Die Erste Bank ist jedoch berechtigt, dem KI bei 
einem Bargeldbezug die vereinbarten Sollzinsen ab dem Zeitpunkt 
der jeweiligen Behebung in Rechnung zu stellen. 

 
9.4. Mangels anderer Vereinbarung schließt die Erste Bank das Konto 

monatlich ab. Die monatlich jeweils angefallenen Zinsen und 
Entgelte sind Teil des Abschlusssaldos, der in der Folge weiter 
verzinst wird („Zinseszinsen“). 

 
9.5.  Hat der KI eine Ratenzahlung vereinbart, so ist die Erste Bank erst 

dann berechtigt den gesamten offenen Betrag vom KI zu fordern, 
wenn sich der KI mit einer fälligen Zahlung zumindest 6 Wochen in 
Verzug befindet und die Erste Bank ihn unter Androhung des 
Terminverlustes und unter Setzung einer Nachfrist von mindestens 
zwei Wochen erfolglos gemahnt hat. 

 
9.6. In beiden Fällen (lit. a und lit. b) hat der KI durch fristgerechte 

Einzahlung des entsprechenden Betrages dafür Sorge zu tragen, 
dass dieser spätestens am letzten Tag der in der Monatsrechnung 
angegebenen Frist bei der Erste Bank eingelangt ist. Wird die Karte 
gemäß Z 3 durch die Erste Bank gekündigt, so hat der KI den 
offenen Saldo innerhalb der im Kündigungsschreiben genannten 
Frist abzudecken.  

 
9.7. Die Verwendung einer Karte gemäß Z 9.6., die Verwendung einer 

gemäß Z 3.2. verfallenen oder einer gemäß Z 3 gekündigten Karte 
ist unzulässig. 

 
9.8.       Der KI darf von der Karte nur so lange und so weit Gebrauch 

machen, als er in der Lage ist, die Monatsrechnung innerhalb der 
vereinbarten Frist zu begleichen. Sind diese Voraussetzungen nicht 
mehr gegeben, muss der KI die Karte der Erste Bank zurückstellen. 
 

 
10.) Fremdwährung 
 

Bei Kreditkartentransaktionen, bei denen die Karte außerhalb der 
Europäischen Union verwendet wird und/oder sich der Standort 
des Vertragsunternehmens außerhalb der Europäischen Union 
befindet, sowie für Fremdwährungstransaktionen (das sind 
Transaktionen, die nicht in EURO stattfinden) innerhalb der 
Europäischen Union gelangt ein vereinbartes Bearbeitungsentgelt 
zur Verrechnung. Bei jeder Barbehebung wird ein vereinbartes 
Barbehebungsentgelt verrechnet. Bei in Fremdwährung 
entstandenen Belastungen wird dem KI der entsprechende 
Wechselkurs verrechnet, welcher jeweils tagesaktuell bei der 
Erste Bank abgefragt werden kann.  

 
11.)  Zusatzkarten 
 
11.1. Werden zur Karte des KI (= Hauptkarte) Zusatzkarten 

ausgegeben, so haften der Hauptkarteninhaber und der 
Zusatzkarteninhaber solidarisch für alle Verpflichtungen, die sich 
aus dem Zusatzkreditkartenvertrag ergeben, insbesondere für die 
rechtzeitige Bezahlung der Abrechnung. 

 
11.2. Der Hauptkarteninhaber kann ohne Zustimmung des/der 

Zusatzkarteninhaber/s rechtswirksame Erklärungen die 
Zusatzkarte(n) betreffend gegenüber der Erste Bank abgeben. 
Dies ändert jedoch nichts an der solidarischen Haftung des 
Hauptkarteninhabers für Verbindlichkeiten, die der 
Zusatzkarteninhaber nach Zugang einer solchen Erklärung bei der 
Erste Bank eingegangen ist. Im Falle, dass der 
Hauptkartenvertrag aufgelöst wird, gilt auch der 
Zusatzkartenvertrag als aufgelöst. Der Hauptkarteninhaber ist 
verpflichtet, den Zusatzkarteninhaber hiervon zu verständigen. 

 
12.)  Geschäftsbedingungen und Entgelte 
 
12.1. Die „Geschäftsbedingungen für den Gebrauch einer Erste Bank 

VISA-Karte“ gelten in Ergänzung zu den Bestimmungen der 
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Erste Bank der 
oesterreichischen Sparkassen AG“. 

 
12.2. Sämtliche Entgelte und Gebühren werden mit dem KI bei 

Abschluss des Kartenvertrages vereinbart und können überdies 
dem Aushang entnommen werden. Eine Änderung der Entgelte 
kann gemäß Z 45, eine Änderung der vorliegenden Geschäfts- 
bedingungen kann gemäß Z 2 der „Allgemeinen Geschäfts- 
bedingungen der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen 
AG“ erfolgen. 

  
 

Fassung Juli 2006 
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